
VVS OHS oOOl -  256/88

I B S t U
I  0 О  0 3 1 3  
iII___________

313

Ebenfal ls nicht gestattet ist ,  Forderungen zu stel len, deren 

Erfül lung zu Rechtsverletzungen führt .  Werden dennoch der

art ige Forderungen gestel l t  und führte deren Erfül lung zu 

Rechtsverletzungen, kann der Betreffende für die mit  dem Er

fül len der Forderung begangene Rechtsverletzung nicht ver

antwort l ich gemacht werden. Für diese Rechtsverletzung ist  

das Staatsorgan verantwort l ieh.

Forderungen können nur dann gestel l t  werden, wenn tatsächl ich 

ein Verhalten vorl iegt,  das eine Rechtsverletzung ( insbesondere 

eine Ordnungswidr igkeit  oder eine Straftat)  oder eine andere 

Gefahr für die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  ist  oder 

dazu führen kann. Das Bestehen eines solchen Verhaltens muß 

in der Regel gesondert festgestel l t  werden. Es muß soweit  

geklärt  sein, daß auch die r icht ige Forderung gestel l t  und 

damit die gewol l te Verhaltensänderung erreicht werden kann.

Aus diesem Grund ist  es geboten, daß vor dem Stel len der Forde

rung auf der Grundlage der Befugnisse des VP-Gesetzes eine Sach

verhaltsklärung erfolgt (vgl .  hierzu Abschnit t  3.5,1.1.) .

Der Betreffende kann zur Sachverhaltsklärung geladen werden. 

Er kann aber auch, wenn die normierten Voraussetzungen hierzu 

vorl iegen, gemäß § 12 Abs. 2 zugeführt  werden. Es erfolgt 

dann eine Zuführung zur Klärung eines die öffent l iche Ordnung 

und Sicherheit  erhebl ich gefährdenden Sachverhaltes, der sich 

die entsprechende Belehrung anschl ießt.

Eine Zuführung ist  z.  B. berei ts dann mögl ich, wenn 
aus dem bisherigen Auftreten einer Person im Zusammen
hang mit  ihrer pol i t ischen Untergrundtät igkeit  ange- 1

1 Die Mögl ichkeiten des Stel lens von Forderungen zur Unter
stützung der Untersuchungsorgane bei der Gefahrenabwehr 
gemäß § 11 Abs. 4 sol len an dieser Stel le unberücksich
t igt  bleiben ,


